
Giesecke, Helmut

Article  —  Digitized Version

Gemeinschaftsfirmen in Entwicklungsländern: Aspekte
eines Postulats für die Entwicklungspolitik

Wirtschaftsdienst

Suggested Citation: Giesecke, Helmut (1964) : Gemeinschaftsfirmen in Entwicklungsländern: Aspekte
eines Postulats für die Entwicklungspolitik, Wirtschaftsdienst, ISSN 0043-6275, Verlag Weltarchiv,
Hamburg, Vol. 44, Iss. 1, pp. 30-35

This Version is available at:
https://hdl.handle.net/10419/133367

Standard-Nutzungsbedingungen:

Die Dokumente auf EconStor dürfen zu eigenen wissenschaftlichen
Zwecken und zum Privatgebrauch gespeichert und kopiert werden.

Sie dürfen die Dokumente nicht für öffentliche oder kommerzielle
Zwecke vervielfältigen, öffentlich ausstellen, öffentlich zugänglich
machen, vertreiben oder anderweitig nutzen.

Sofern die Verfasser die Dokumente unter Open-Content-Lizenzen
(insbesondere CC-Lizenzen) zur Verfügung gestellt haben sollten,
gelten abweichend von diesen Nutzungsbedingungen die in der dort
genannten Lizenz gewährten Nutzungsrechte.

Terms of use:

Documents in EconStor may be saved and copied for your personal
and scholarly purposes.

You are not to copy documents for public or commercial purposes, to
exhibit the documents publicly, to make them publicly available on the
internet, or to distribute or otherwise use the documents in public.

If the documents have been made available under an Open Content
Licence (especially Creative Commons Licences), you may exercise
further usage rights as specified in the indicated licence.

https://www.econstor.eu/
https://www.zbw.eu/
http://www.zbw.eu/
https://hdl.handle.net/10419/133367
https://www.econstor.eu/
https://www.leibniz-gemeinschaft.de/


D as G A T T  a ls K a ta lysa to r

Sdion jetzt ist deutlich erkennbar, welcher Elastizität 
und A ktivität das GATT fähig ist: Neben der Vor­
bereitung der Zollrunde, in der die gegenseitigen 
Zollzugeständnisse der großen W elthandelspartner 
USA, EWG und Großbritannien infolge der Meist­
begünstigung allen M itgliedstaaten des GATT ein­
schließlich der Entwicklungsländer zugute kommen 
werden, und neben der Arbeit in anderen wichtigen 
Ausschüssen hat das GATT auch noch die Initiative zur 
Untersuchung der rechtlichen und institutioneilen 
Aspekte seiner eigenen Reform ergriffen. Sicherlich 
ist seine Dynamik durch das Nahen der W elthandels­
konferenz beflügelt worden, aber es beweist sich ein­
mal mehr, welche fruchtbare Arbeit in einer Organi­
sation geleistet werden kann, die M itgliedstaaten 
ähnlicher Interessen umfaßt. W enn jedoch selbst mit 
den Fortschritten im GATT manches Mitgliedsland 
nicht zufrieden ist: In welch hohem Maße wird dann

die W eltkonferenz für Handel und Entwicklung über­
fordert, wenn verschiedene Länder von ihr geradezu 
einen W endepunkt in den internationalen Handels­
beziehungen erwarten!

Solche hochgespannten Hoffnungen kann sie nicht er­
füllen. Und doch wird sie zu einzelnen Abschnitten 
der — sicher viel zu ehrgeizigen — Tagesordnung 
konkrete Vorschläge vorlegen können und im ganzen 
erfolgreicher sein als die vorangegangenen W elt­
wirtschaftskonferenzen, nicht zuletzt, weil sie in ihren 
Zielsetzungen ungleich pragmatischer angelegt ist. Ihr 
größter Erfolg könnte aber darin bestehen, daß sie 
den Vorbereitungen und A rbeiten im GATT zu einer 
weltweiten A nerkennung verhilft, indem sie das 
GATT auffordert, die in  seinem Schöße entstandenen 
handelspolitischen und Reformvorschläge in die Tat 
umzusetzen. Die „List der Idee" würde dann zu einem 
noch elastischeren und noch dynamischeren GATT ge­
führt haben.

Gemeinschaftsfirmen in Entwicklungsländern
Aspekte eines Postulats für die Entwidclungspolitik 

Dr. Helmut Giesecke, Hamburg

Die in allen westlichen Industriestaaten spürbare 
Neubesinnung in der Entwicklungshilfepolitik 

führt zu einer verstärkten Heranziehung der eigenen 
Privatwirtschaft für Entwicklungsaufgaben. Im Vorder­
grund stehen dabei Maßnahmen, die zu einem ver­
stärkten Engagement in den Entwicklungsländern und 
dementsprechend zu einer intensiveren Wirtschafts­
entfaltung an  Ort und Stelle anreizen. Unterstellen 
wir, daß dafür nicht überwiegend haushaltspolitische 
Gesichtspunkte ausschlaggebend waren, so kommt 
darin  die Erwartung zum Ausdruck, daß die Tätigkeit 
von Handels-, Industrie- und Dienstleistungsbetrieben 
aus dem W esten in den Entwicklungsländern einen 
besonders wertvollen Entwicklungsbeitrag leistet. Man 
erw artet vom privaten Investor sowohl eine auf Er­
fahrung basierende und ausschließlich nach sachlichen 
Gesichtspunkten durchgeführte Projektauswahl und 
-prüfung wie auch eine Projektdurchführung und fort­
dauernde Betreuung, die auf die Vorstellungen im An­
lageland Rücksicht nimmt, ohne aber deshalb das 
Wachstum der Anlage oder des Geschäftes aus den 
Augen zu lassen. Fehlplanungen und Zweckentfrem­
dung von knappen Mitteln — woran die erste Phase 
der staatlichen Entwicklungshilfe so sehr litt — er­
scheinen weitgehend ausgeschlossen.

E ntw icklungspolitische B ed eu tu n g  
d er G em einschaftsfirm en

W enn wir auch von der Annahme weit entfernt sind, 
daß die Tätigkeit von privaten Auslandsanlagen in 
einem Entwicklungsland im Hinblick auf ihren Ent­
wicklungsbeitrag — der eine recht komplexe Größe 
sein kann — grundsätzlich positiv zu bew erten ist.

möchten wir doch davon ausgehen, daß zumindest ein 
Großteil der in der Nachkriegszeit in die Entwick­
lungsländer gelegten Investitionen einen guten Ent­
wicklungseffekt gehabt hat. M it einiger Sicherheit 
wird er sich jedenfalls neben den Ergebnissen der 
staatlichen Entwicklungspolitik sehen lassen können. 
Abgesehen nun davon, daß der Entwicklungseffekt 
einer ausländischen Anlage, also die Summe ihrer ent­
wicklungsfördernden W irkungen, beim heutigen 
Stande unserer Erkenntnis eine nur schwer faßbare 
Größe ist, über die man im Einzelfall durchaus strei­
ten kann, orientiert m an sich bei der Beurteilung des 
Gut oder Böse privater A uslandskapitalien in fast 
allen Entwicklungsländern auch noch an ganz anderen 
(noch unschärferen) Kriterien, wie zum Beispiel der 
Einpassung des ausländischen Investors in die natio­
nale Wirtschaft, die Zusammenarbeit mit inländischen 
W irtschaftskreisen in einer Gemeinschaftsfirma, dem 
sog. „joint venture", dem Verzicht auf jegliche Besser­
stellung gegenüber inländischen Firmen etc. Bei die­
sem Konvolut an Erwartungen auf der Seite der Ent­
wicklungsländer handelt es sich teils um unbegrün­
dete Vorurteile, die einem übersteigerten Souveräni­
tätsempfinden entspringen, teils wird man die dahin­
ter stehenden, oft recht bitteren und noch sehr gegen­
wärtigen Erfahrungen m it dem privaten Auslands­
kapital der Kolonial- und post-Kolonialzeit sehen und 
respektieren müssen. W ieweit es selbst aus entwick­
lungspolitischer Sicht klug wäre, allen diesbezüglichen 
Forderungen Rechnung zu tragen, steht dahin.

Dagegen scheint uns der Wunsch aller Entwicklungs-‘ 
länder, das private Auslandskapital möge möglichst 
nicht exklusiv tätig werden, sondern soweit wie mög-
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lidi mit Partnern und Risikokapital im Anlageland Z u­
sammenarbeiten, aus mehrerlei Gründen vernünftig 
und in der Mehrzahl der Fälle für den ausländischen 
Investor auch für unbedingt prüfenswert, wiewohl 
handfeste Argumente zunächst gegen . eine solche 
Lösung sprechen können. H ier zunächst die entwick­
lungspolltische Bedeutung des „joint venture", das uns 
in Gestalt einer Mehrheits- oder M inderheitsbeteili­
gung, einer 50/50-Partnerschaft oder lediglich auf 
Patent-, Lizenz- oder technische BeratungsVerträge 
gestützt — ohne Kapitalverflechtungen — entgegen­
treten kann: In ihm wird das Prinzip der partnerschaft­
lichen Zusammenarbeit zwischen dem Industrie- und 
dem Entwicklungsland auf der Basis gegenseitiger 
Gleichberechtigung am klarsten sichtbar. Gleichberech­
tigung, gegenseitige Achtung und Anerkennung bilden 
den Boden für die bestmögliche Verbreitung von Ini­
tiative, unternehmerischer Haltung und Weitblick, 
organisatorischer und technischer Kenntnisse und Er­
fahrungen, kurz, von allem, was ein Unternehmer mit 
seinen Mitarbeitern aus einem westlichen Industrie­
land an Vorbildlichem in einem Entwicklungsland voll­
bringen kann. Es spridit vieles dafür, daß dieser De­
monstrations- und Bildungseffekt, der im Bouquet der 
entwicklungsfördernden W irkungen einer ausländi­
schen Investition einen ganz besonderen Platz ein­
nimmt, bei den Exklusivformen wie Filiale und 100-Vo- 
Tochtergesellschaft nicht annähernd erzielt wird. Der 
weitere entwicklungspolitische W ert von in- und aus­
ländischen Gemeinschaftsgründungen ist darin zu 
sehen, daß die Währungsverschuldung des A nlage­
landes bei dem zu erwartenden Wachstum der Anlage 
nur entsprechend dem ausländischen Kapitalanteil 
wächst, insofern also zukünftige Zahlungsbilanzen ge­
schont werden. Allerdings werden der nationalen 
Wirtschaft im Moment der Gründung und Erstausstat­
tung auch weniger Devisen oder ausländische Maschi­
nen kreditiert. Gegen das „joint venture" ist in der 
entwicklungspolitischen Diskussion vorgebracht wor­
den, daß auf diese W eise weniger Auslandskapital 
ins Land hereinkäme und knappe inländische Kapita­
lien gleichsam unnütz gebunden würden. W ir glauben 
nicht, daß diesem Argument große Bedeutung zu­
kommt, zumal wenn angenommen werden darf (was 
z. T.' nachweisbar ist), daß die Möglichkeit zur Zusam­
menarbeit mit ausländischem Kapital und ausländischer 
Technologie zusätzlich inländisches Kapital für An­
lagen mobilisiert hat, zu denen es sonst nicht tendierte.

P artnerm angel a ls  tcichtigstes H a nd icap
Wie urteilt nun die Investitionspraxis über die part­
nerschaftliche Zusammenarbeit in Entwicklungslän­
dern? Die in dieser Hinsicht recht unzureichenden An­
lagestatistiken der Industrieländer wie der Entwick­
lungsländer zeigen bei graduellen Unterschieden eine 
ziemliche „Unbeliebtheit“ des „joint venture“ bei den 
Investoren aus den Industrieländern.*) Dabei ist das

statistische Bild noch dadurch verschönt, daß in zahl­
reichen Entwicklungsländern offener oder verdeckter 
Zwang zugunsten dieser Anlageform geübt wird. )̂ 
Eine häufig als noch unangenehm er empfundene A lter­
native ist die Vorschrift einer Regierungsbeteiligung 
in der einen oder anderen Form am Projekt. Nur am 
Rande sei vermerkt, daß ein solcher Zwang recht nega­
tive Folgen insofern haben kann, als er unter Um­
ständen ausländische Investoren verärgert und sie 
von einer Anlage ganz abhält, oder sich unter difesen 
Umständen nur zweitrangige Firmen engagieren. V iel­
fach findet man in den Entwicklungsländern jedoch 
eine flexible Anwendung dieser Gesetze, die einer 
begründeten Stellungnahme seitens eines Investors 
durchaus Rechnung trägt.

Eine genauere Analyse der „Unbeliebtheit" auf stati- 
stisdiem W ege ist aus genannten Gründen nicht mög­
lich, so sind wir auf die Ergebnisse einer umfang­
reichen nordamerikanischen Studie über derartige Ge­
meinschaftsprojekte ä) und die Interpretation allgemei­
nen M aterials angewiesen. Zunächst muß davon ausge­
gangen werden, daß die Zusammenarbeit mit Gesdiäfts- 
partnern in Industrieländern auch nur dann gesucht 
wird, wenn der Partner etwas Besonderes einbringt: 
Kapital, Erfahrungen, Beziehungen oder einen vorhan­
denen Apparat, jedenfalls etwas, auf das das Projekt 
nicht verzichten kann. In dieser Hinsicht hat jede 
Partnerschaft etwas von einer Notlösung an sich. Die 
Grundhaltung des Investors tendiert zur alleinverant­
wortlichen Tätigkeit und entsprechend zum alleinigen 
Erfolgsanspruch. Allerdings gibt es erhebliche Abwei­
chungen von diesem Prinzip, die sich auch in der Ge­
schäftspolitik bedeutender Unternehmungen äußern.

Vom Partner in Übersee einen für das Projekt lebens­
wichtigen Beitrag zu erw arten und insofern die Part- 
nersdiaft als zweckmäßig oder gar notwendig be­
trachten zu müssen, erscheint für viele westliche W irt­
schaftskreise als eine Überforderung des Beitrags aus 
dem Entwicklungsland. Vom dortigen Partner könne 
man am ehesten noch gute Beziehungen zur Regierung 
und Verwaltung seines Landes erwarten, das sei je ­
doch auch nicht unbedenklich, da diese Vorzüge bei 
den oft schnellen politischen und personellen V er­
änderungen bedeutungslos oder sogar zu einer Be­
lastung werden könnten. Die notwendigen intimen 
Landeskenntnisse, Erfahrung im Umgang mit seinen 
Landsleuten usw. fände man auch bei örtlich ange- 
stellten Managern, die vor dem Partner noch den Vor­
zug haben, daß man sich einfacher von ihnen lösen 
kann, wenn sie einem nicht mehr gefallen. Im übrigen 
verliere dieser Beitrag mit der Zeit an Bedeutung, 
da sich der Investor bzw. dessen Repräsentant selbst 
entsprechende Kenntnisse und Beziehungen erwürbe.

W er die Gründe untersucht, warum in den Entwick­
lungsländern relativ wenige Partnerschaften mit ein-

1) Sdiätzungen ergaben, daß 1957 etw a 17 '/• der privaten US- 
Anlagen in den Entwi<ilungsländem eine Beteiligung mit lokalem  
Kapital eingegangen waren. 1950 waren es nur etw a 11"/«. Bei 
den westdeutschen und britischen Auslandsanlagen spielen Ge- 
meinschaftsgründungen ebenfalls nodi eine untergeordnete Rolle, 
während die italienischen und japanischen Anlagen in der Mehr­
zahl mit örtlichem Kapital Z usam m engehen . Vgl. W. G. F r i e d ­
m a n  u.  G.  K a l m a n o f t ,  .Joint International Business Ven- 
tures”, New York u. London, 1961, S. 37.

2) Während die geographische Verteilung deutscher und Japani­
scher Gemeinschaftsgründungen mit inländischem Kapital solchen 
Drude in den asiatischen und europäischen Entwidciungsländern 
erkennen lassen, Lateinamerika also durch einen höheren Anteil an 
Exklusivgründungen hervorsticht, ist diese Tendenz bei den nord- 
amerikanischen Anlagen nicht so deutlich erlcennbar.
3) W. G. F r i e d m a n  u. G.  K a l m a n o f f ,  a . a . O. ,  insbes. 
S. 125 ff.
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heimisdiem Kapital zustande kommen, wird sofort auf 
das scheinbar alles erklärende Argument stoßen, es 
sei außerordentlich schwierig, einen geeigneten Part­
ner zu finden. In vielen Ländern gäbe es praktisch 
noch keine Industriellenschicht, und mit sog. Bazar­
kapitalisten könne man kein langfristiges Engagement 
eingehen. Begüterte Kreise wendeten sich häufig der 
Politik zu und betrachteten eine industrielle Anlage 
ihres Geldes vorwiegend spekulativ. Dabei sei es 
selbst bei vorhandenem industriellen Interesse schon 
schwierig bis hoffnungslos, eine komplizierte Unter­
nehmung gemeinschaftlich durch alle Stürme und 
Trockenzeiten hindurchzulavieren, weil sich in Situa­
tionsanalyse und Entscheidungsfragen das Trennende 
zwischen den Partnern schon wegen der beiderseitigen 
Empfindlichkeiten bem erkbar macht. Konfliktstoff er­
w artet man schon bei viel simpleren Angelegenheiten 
als etwa den Fragen der Investitionsplanung, der 
Q ualitätspolitik und Dividendenhöhe. Fraglos leidet 
die in einer Partnerschaft ohnehin geringere Beweg­
lichkeit dadurch noch mehr.

Man soll sich auch nicht darüber hinwegtäuschen las­
sen, daß die Partnerschaft mit Firmen aus den Indu­
strieländern für den Industriellen aus dem Entwick­
lungsland eine ausgesprochene Zweckgemeinschaft ist, 
bei der idealistische Beweggründe wohl häufig betont, 
aber weniger entscheidend sind. Der aus einem In­
dustrieland kommende Investor, der in der Regel ein 
k lar erkennbares Investitionsziel verfolgt, das dem 
einheimischen Partner natürlich nicht verborgen 
bleibt, arbeitet mit einem Partner zusammen, bei dem 
die Interessen oft nicht so klar ersichtlich sind. Der 
ausländische Investor konzentriert sich auf seine je ­
weilige Anlage und verlangt von seinem Partner ein 
Gleiches. Er denkt in  den engen Bahnen der Erzeug­
nis- und Produktionsspezialisierung, wie es die hoch­
entwickelte arbeitsteilige Konkurrenzwirtschaft in den 
Industrieländern erfordert. In ihr gibt es rechts und 
links der eigenen Produktionsprogramme keine „wei­
ßen Flächen" mehr. N ur die erfolgreiche Entwicklung 
neuartiger Produkte führt im allgemeinen zu einer 
Veränderung der Interessensphäre, also des Fabrika­
tionsprogramms. Nicht so beim inländischen Partner: 
Es liegt in der N atur der Sache, daß die relativ weni­
gen interessierten Industriellen in einem Entwicklungs­
land sich in  ihrer A ktivität nur selten auf ein Pro­
jek t beschränken. Zumindest ein größerer Teil des 
gekennzeichneten Kreises unterliegt einem gewissen 
Gründerrausch und ist geneigt, sein Interesse nach 
dem Gelingen der einen Investition schnell anderen 
Projekten zuzuwenden. Auf dieser Linie liegt auch, 
daß er die Zusammenarbeit mit einer renommierten 
Auslandsfirma und dem daraus gezogenen Goodwill 
für seine nächste Unternehmung „nutzt“.

Unangenehm fällt dem westlichen Geschäftsmann der 
häufig beobachtete Versuch des inländischen Partners 
auf. V erwandte und nahestehende Freunde nach besten 
Kräften in leitende Positionen der Unternehmung zu 
bringen und oftmals überhaupt die gesamte Personal­
auswahl von Gesichtspunkten beeinflussen zu lassen, 
die später nicht immer den vollen Beifall des auslän­
dischen Partners finden. So erklärbar diese Vorgänge

für den Soziologen sind, so können sie Unternehmung 
wie vertrauensvolle Zusammenarbeit ernsthaft belasten. 
In diesen Zusammenhang gehört auch die n id it seltene, 
gefährliche Neigung des Partners im Entwicklungs­
land, die Zahl der ausländischen Techniker möglichst 
schnell zu vermindern, um den als unangenehm emp­
fundenen ausländischen Einfluß wenigstens optisch ab­
zubauen. Da diese Tendenz sich fast immer mit den 
Intentionen der gastgebenden Regierung trifft, kann 
diese Überlegung als starker M inuspunkt gelten.

Beanstandet wird weiterhin das Unvermögen des in­
ländischen Partners, Entscheidungsbefugnisse an Un­
tergebene abzutreten. Der unternehmerische Mensch 
in den Entwicklungsländern ist gewohnt, mit seinem 
Streben, seiner Phantasie und seiner Initiative auf 
sich selbst angewiesen zu sein. Die Gesellschaftsstruk­
tur gewährte ihm bisher allenfalls den Rückhalt in der 
Familie oder Sippe. Irgendwelche anderen Bindungen, 
die die moderne Industriegesellschaft mannigfaltig 
entwickelt hat und die zu einem partnerschaftlichen 
Vertrauens- und Verpflichtungsverhältnis zwischen 
dem Unternehmer und seinen leitenden Angestellten 
geführt haben, sind noch kaum vorzufinden. So ist es 
verständlich, daß die Neigung, sich auch die Detail­
entscheidungen selbst vorzubehalten und oft auch noch 
die Durchführung selbst zu kontrollieren, bei wach­
senden Betriebsgrößen und zunehmender Kompliziert­
heit der Betriebsvorgänge zu Unverträglichkeiten 
führt. Das notwendige V ertrauensverhältnis kann sich 
nicht entwickeln, und Fehlentscheidungen sind nicht 
zu vermeiden. Auch die arbeitsteilige Zusammenarbeit 
mit den ausländischen Ingenieuren und Kaufleuten 
bleibt nicht davon verschont.

A n d e re  betriebsw irtschaftliche A rg u m en te  
gegen  das , j o i n t  ven tu re“

Neben diesen Gründen, die sich speziell auf das Feh­
len geeigneter Partner beziehen, spielen noch eine 
Anzahl Argumente eine Rolle, die in der Unterneh­
mungspolitik des Investors begründet liegen. So gibt 
es beispielsweise Unternehmungen, deren Tradition 
eine Zusammenarbeit mit Fremden einfach nicht zu­
läßt. Und man geht sicherlich in der Annahme nicht 
fehl, daß es allein aus dem Wunsch heraus, „Herr im 
eigenen Haus" zu bleiben, vielfach unterlassen wird, 
die anderen Niederlassungsformen überhaupt ernsthaft 
zu prüfen. Notwendig ist die straffe Lenkung der 
Auslandsniederlassung überall dort, wo ein bestimm­
te r Ruf der Erzeugnisse auf dem Spiele steht und man 
aus diesem Grunde notfalls auch die letzte Produk­
tionsanweisung in der Hand behalten möchte. Be­
stimmt läßt sich das am vollständigsten in einer Ex­
klusiv- oder zumindest M ajoritätsniederlassung er­
reichen. Zu überlegen ist aber, ob diese Form der 
Sicherung auch nach einer gewissen Zeit der Zusam­
m enarbeit erforderlich bleibt, oder ob dann nicht be­
stimmte Qualitätsvorschriften und Kontrollbestimmun- 
gen etwa in den Lizenzverträgen ausreichen. Das 
gleiche gilt für die im Absatzbereich aggressive M ar­
kenartikelunternehm ung. Soweit sie den Absatz ähn­
lich straff organisieren will, wie sie es im Stammland 
zur Begründung ihres Rufes getan hat, muß sie für
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die Absatzpolitik freie Hand haben. Etwaige inlän­
dische Partner aber wären in der Mehrzahl der Fälle
— wenigstens zunächst — überfordert, den langfristi­
gen Nutzen beträchtlicher Investitionen in Präzisions­
arbeit im Prc)duktions- und Absatzbereich zu er­
kennen. ' :

Man wird ferner dort die Partnerschaft meiden und 
eine hundertprozentige Niederlassung vorziehen, wo 
die finanziellen Interessen der Stammfirma an der 
Niederlassung nicht mit denen der Partner überein- 
stimmen würden, wo z. B. die Art der Lieferbeziehungen 
und Preisstellung einseitig der Stammfirma dienen. 
Hierzu gehört auch der W unsdi, in der Festsetzung 
der Dividenden unabhängig zu sein. Kaum möglich 
erscheint dann die Partnerschaft dort, wo die Anlage 
sehr großer Kapitalbeträge wie im Bergbau oder bei 
Großplantagen notwendig ist. Bekanntgeworden ist 
auch, daß man im Falle der IBM wegen der unge­
wöhnlichen Kompliziertheit der Produkte und der Pro­
duktion auf die Auflage, einen inländischen Partner 
aufzunehmen, verzichtet hat.

A rgum ente oder V orurteile?

Die vorstehend genannten Argumente erscheinen ein­
leuchtend und reichen zur Erklärung des geringen An- 

’ teils von Partnersdiaften an Direktinvestitionen in 
Entwicklungsländern aus. Auf einem anderen Blatte 
steht die Frage, ob sich diese Argumente nicht zu sehr 
zu einem Vorurteil verdichtet haben, so daß im spe­
ziellen Fall , die gegebenen Möglichkeiten und Vor­
teile bei einer Zusammenarbeit gar nicht m ehr aus­
reichend geprüft werden. Oder die unternehmerische 
Entscheidung — zumeist von einer Instanz getroffen, 
die mit der praktischen Arbeit in  Ubersee nicht allzu 
vertraut und zu sehr im binnenwirtschaftlichen Den­
ken verhaftet ist — setzt sich über die vielleicht stär­
ker positive Auffassung der Sachbearbeiter leichter 
hinweg. In der umfassenden Befragungsaktion im 
Rahmen der zitierten nordamerikanischen Unter­
suchung ist beobaditet worden, daß selbst kompetente 
Leiter großer internationaler Unternehmungen nicht 
nur zum Teil weit auseinandergehender Meinung 
waren, sondern diese häufig ausgesprochen emotio-, 
nell, gleichsam wie eine Weltanschauung vertraten. 
Zahlreiche auf Befragen genannte M otive für die Ab­
lehnung des „joint venture" schienen lediglich eine 
„Rationalisierung" von Gefühlen zu sein. Interessan­
terweise benutzten Firmen, die tatsächlich eigene
— unbefriedigende — Erfahrungen gemacht hatten, 
die Gemeinschaftsform weiterhin, manchmal verfuhren 
sie beim Eingehen neuer Partnerschaften lediglich vor­
s ic h tig e r. Im ganzen spricht viel dafür, daß die Ent­
scheidung „joint venture" oder nicht noch weit mehr 
im emotionellen als im intellektuellen, ökonomischen 
Bereich liegt. Dies mag besonders für die nordameri- 
kanisdie Unternehmensphilosophie zutreffen, die für 
ihr „go it alone" bekannt ist. Das könnte einen Teil 
dieser Beobachtung erklären. Aber der andere, viel­
leicht wichtigere Teil wird in den Gefühlsbeziehun­
gen zu den Verhältnissen in den Entwicklungsländern

gesucht werden müssen, und dieser Komplex wird 
auch für uns zutreffen. Eine Versachlichung in der 
Betrachtung dieses wertvollen Instruments der Unter­
nehmungspolitik setzt aber vor allem eine breite Publi­
kation praktischer Erfahrungen voraus.

Keineswegs wird gegenwärtig im „joint venture" die 
Optimallösung für alle oder auch nur die Mehrzahl 
der Investitionsfälle gesehen werden dürfen,- nur soll­
ten die gemeinhin genannten Bedenken und Argu­
m ente sorgfältig am Einzelfall geprüft und vor allem 
auch die vielfältigen Sicherungsmöglichkeiten in Be­
tracht gezogen werden, die einen Großteil des „Part­
nerschaftsrisikos" ausschalten. Bevor wir auf die Vor­
teile der Gemeinschaftsfirma und die verschiedenen 
Gestaltungs- und darin liegenden Sicherungsmöglich­
keiten eingehen, sollten hier noch einige Überlegun­
gen zu den oben zusammengestellten Argumenten 
gegen das „joint venture" angestellt werden: Die Vor­
stellung, das m eiste dessen, was ein inländischer 
Partner in eine Gemeinschaft an Besonderen! einbrin- 
gen kann, könne man auch von örtlich angestellten 
M anagern erwarten, stimmt darum nicht ohne w eite­
res, weil es diese Klasse in den Entwicklungsländern 
aus historischen Gründen noch kaum gibt. Verantwort­
liche M itarbeit kann man weitgehend nur bei eigener 
finanzieller Beteiligung am Geschäft und am Risiko 
erwarten. Dementsprechend verfügen örtliche „Mana­
ger" auch nicht über einen Ruf, wie e r  ihre westlichen 
Kollegen auszeichnet.

D tu  „ jo in t ven ture“ a ls  A k tiv u m  
in  d e r  V n tern eh m u n g sp o litik

Das Problem Partnerschaft in einem Entwicklungsland 
ist also für viele ein Problem der Partnerwahl. Diese 
kann man sich aber wesentlich erleichtern, wenn man 
Zeit dafür hat und sich im Rahmen einer langfristig 
programmierten Export- bzw. Niederlassungspolitik 
der Unternehmimg einen Partner „aufbauen" kann. 
W ir glauben ohnehin, daß die mehr oder weniger un­
systematischen Reaktionen der Unternehmungen in 
den Industrieländern auf handelspolitische Maßnah­
men wichtiger Importländer oder auf Aktionen der 
Konkurrenz in  den um strittenen Ländern mehr und 
mehr durch eine langfristige Außenwirtschaftsstrategie 
ersetzt werden sollten. Entsprechend könnte eine 
frühere Abstimmung zwischen den mit Produktions­
interessen hinausgehenden Großunternehmungen unden una y  
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den ihnen folgenden mittleren Zulieferindustrien 
folgen. A lte Vorstellungen über Geheimhaltimg-'bei 
derartigen Planungen sollten revidiert werden, nicht 
zuletzt darum, weil die Verhandlungen mit den gast­
gebenden Regierungen ohnehin noch zeitraubend sind 
und die Konkurrenz spätestens zu diesem Zeitpunkt 
informiert ist.

Die Frage nach dem Partner erscheint in den Fällen 
weniger problematisdi, in denen an die Zusammen­
arbeit mit einem bereits bestehenden Betrieb im Ent­
wicklungsland, also praktisch an eine Beteiligung ge­
dacht ist. Damit wären wir bei dem Motiv, das in der 
amerikanisdhen Untersuchung als häufigstes Argument 
zugunsten einer Partnerschaftsfirma bezeichnet wird.
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Man wird aber diese Möglichkeit nicht überschätzen 
dürfen; denn man wird bestehende Betriebe, die eine 
Zusammenarbeit lohnend erscheinen lassen, lediglich 
in  den schon fortgeschritteneren Ländern erwarten 
dürfen. Die Investition in derartige Betriebe hat ja  
nur dann Vorteile, wenn ein eingearbeiteter Personal­
stamm vom  Management bis zum Facharbeiter, weiter 
Verkaufsbeziehungen, Rohstoffkontingente etc. vor­
handen sind, die sich einigermaßen ohne Friktionen 
auf die neuen Anforderungen umstellen lassen. 
Immerhin bleibt die Möglichkeit, mit dem Industriel­
len zusammen ein von seinem Betrieb getrenntes Pro­
jek t aufzuziehen, wobei man dann vor allem auf seine 
industriellen Erfahrungen und Kenntnisse setzt.

Obwohl die kritischen Überlegungen zum Thema „Ge­
schäftspartner im Entwicklungsland" im Einzelfall ihre 
Bedeutung haben mögen, ist man in den Industrielän­
dern geneigt, die Bedeutung eines solchen Geschäfts­
partners zu unterschätzen. Man sieht ihn allzusehr 
in der Rolle des einseitig Nehmenden (weswegen 
sein V erhalten später häufig als „undankbar" empfun­
den wird) und sich selbst — überzeugt von Ruf und 
Rang der Unternehmung und der eigenen technischen 
A utorität — als die gebende Seite. Dies mag einer 
der Gründe für die gefühlsmäßige Abneigung der In­
vestoren gegen eine Partnerschaft in Entwicklungs­
ländern sein. Diese Auffassung wird der Wirklichkeit 
in den Entwicklungsländern nicht immer gerecht. 
W enn einmal die zweifellos wichtigen technischen und 
organisatorischen Probleme beim Aufbau und Anlau­
fen einer Produktion oder einer Einrichtung eines Ge­
schäftes überwunden sind und die alltäglichen Schwie­
rigkeiten der störungsfreien und kostengünstigen Auf­
rechterhaltung von Produktion und Absatz — die für 
den Geschäftserfolg zumindest ebenso entscheidend 
sind — in den Vordergrund treten, wird zugleich die 
Rolle des inländischen Partners offenbar. Sehr häufig 
ist nur er in der Lage, die dringenden Probleme der 
Personalauswahl, der Sozial- und Lohnpolitik, des 
Umgangs mit den oft sehr ungebärdigen Gewerk­
schaftsführern, aber auch die Beschaffungsprobleme, 
die Verhandlungen mit Behörden und Lieferanten mit 
geschickter Hand zu erledigen. In diesem Felde liegt 
sein dauerhafter Beitrag zur Produktivität der Unter­
nehmung, und ohne ihn wird die beste technische 
Funktion des Betriebes oft nicht zum gewünschten Er­
folg führen.

Die w eiter oben gekennzeichneten unangenehmen Be­
gleiterscheinungen eines inländischen Partners, wie 
anderweitige Produktionsinteressen, Vetternwirtschaft, 
Monopolisierung aller Entscheidungen, fehlender Sinn 
für Q ualitätsarbeit und moderne Marketing-Konzeption 
können stark reduziert werden. So bleibt dem In­
vestor im Falle der M ajoritätsbeteiligung die Kontrolle 
erhalten. Aber auch bei M inoritätsbeteiligungen kann 
er im Gesellschaftsvertrag oder in den häufig separat 
gehaltenen Verträgen über die tediniscfae Beratung, 
Lizenz- und M arkenüberlassung die vorherige Zu­
stimmung zu bestimmten Beschlüssen mit Konventio- 
nalstrafandrohung verankern. W enn auch papiem e 
Sicherungen schwädier sind als tatsächliche Machtver­
hältnisse, so muß diesen Möglichkeiten doch größte

Aufmerksamkeit gewidmet werden. An dieser Stelle 
braucht kaum erw ähnt zu werden, daß die tatsäch­
lichen M achtverhältnisse gerade in den Entwicklungs­
ländern im Verhältnis zwischen ausländischem und 
inländischem Partner erst an zw eiter Stelle durch die 
legalen Besitzverhältnisse bestimmt werden.

Man würde der W irklichkeit in zahlreichen für private 
Auslandsinvestitionen attrak tiven  Entwicklungslän­
dern nicht gerecht, w enn man unterstellt, die Initia­
tive für dortige Anlagen ginge immer vom Unterneh­
mer im Industrielande aus. Viele Beispiele sprechen 
von bem erkenswerten Initiativen in den Entwicklungs­
ländern, die oft von Entwicklungsinstituten, aber häu­
figer von privaten Geschäftskreisen ausgehen. N atür­
lich gibt es viele Schaumgebilde dabei, manchmal ist 
man aber überrascht, welche konkreten und auch reali­
sierbaren V orstelkngen  d er ausländische Partner hat, 
dem eigentlich nichts w eiter fehlt als die Technologie 
und das Kapital für die Maschinerie. Dieser Partner 
würde sich zur M inoritätsbeteiligung allerdings kaum 
bereit finden.

Noch eine andere Sachlage könnte dem westlichen In­
vestor einen Verzicht auf Exklusivität und auch Ma­
jorität nahelegen: Angesichts der M arktenge in zahl­
reichen Entwicklungsländern b ie te t sich die Zusam­
menarbeit von sonst auf den W eltm ärkten konkurrie­
renden Unternehmungen in G estalt eines Produktions­
konsortiums an. Je  nach Lage der Dinge w erden da­
bei neben dem „know how", Patenten und M arken 
auch Kapitalbeteiligungen eingebracht und die Be­
triebsführung einem neutralen inländischen Partner 
oder einer der Auslandsfirmen überlassen.

Für zahlreiche Interessenten an einer Partnerschaft 
wird die Möglichkeit zur Begrenzung des Kapitalrisi­
kos und der geringere Kapitaleinsatz als Argument 
eine Rolle spielen. Beide Gesichtspunkte, Kapital- wie 
Risikobegrenzung, haben ihre eigene Bedeutung. Die 
Verringerung des Kapitalbedarfs ermöglicht auch kapi­
talschwächeren, mittelgroßen und m ittleren U nterneh­
mungen die Investition in Entwicklungsländern. Die 
Möglichkeit, das Investitionsrisiko zu reduzieren, 
dürfte überhaupt manche Investitionsentscheidung er­
leichtern, die sonst vielleicht nicht zustande kommen 
würde. Der für jedes Investitionsprojekt geringere 
Kapitaleinsatz ermöglicht w eiterhin eine bessere 
Streuung der K apitalrisiken über m ehrere Anlage­
länder. Ein Gesichtspunkt, der besonders in Anbetracht 
der V ielzahl von ia teressan ten  Entwicklungsmärkten 
seine Bedeutung haben wird.

Ein w eiterer V orteil der partnerschaftlichen Zusam­
m enarbeit in einem „joint venture" wird zweifellos 
darin gesehen w erden müssen, daß damit dem Natio­
nalgefühl im Anlageland in besonderer W eise Rech­
nung getragen wird. Das w ird sich vielleicht nicht in 
einer erhöhten Sicherheit vor Enteignungen, Soziali­
sierungen und ähnlichen Eingriffen auswirken, sondern, 
eher in den Beziehungen zu Regierungs- und Verwal­
tungsstellen und öffentlichen Diensten. A ber auch auf: 
positive W irkungen auf die Kundschaft und selbst auf: 
das V erhalten der eigenen Arbeiterschaft wird mani 
in einzelnen Fällen rechnen können. Dieser Publizitäts­
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effekt, der vielleicht schon bei Vergabe eines kleinen 
Aktienanteiles, vielleicht von 10®/», an Anlageinter­
essenten erzielt werden kann — also ohne Herein­
nahme eines bestimmten Partners —, sollte sorgsam 
untersucht werden, da angenommen werden kann, daß 
ihm künftig größere Bedeutung zukommt. Bisweilen 
mag auch die Aufnahme eines inländischen Partners 
oder der Verkauf eines bestimmten Prozentsatzes an 
Aktien im Anlageland Voraussetzung für die Beteili­
gung oder Kreditbereitstellung nationaler Entwick- 
lungsinstitute sein. Einen Sonderfall stellt die Gemein- 
sdiaftsgründung mit der Regierung oder einer staat­
lichen Institution oder Firma dar. Bei dieser Lösung 
verdienen die Vor- und Nachteile besonders geprüft 
zu werden.

„ Jo in t ven ture“ ke in  D ogm a

In einer Zeit, in der die Zusammenarbeit und Partner­
schaft mit den Entwicklungsländern eine neue Welt- 
ordnung weit über das W irtsdiaftliche hinaus schaffen, 
ist es ratsam, auf Anwendung dieses Prinzips in der 
Unteinehmungspraxis nur dort zu bestehen, wo die 
Vorteile offensichtlich sind. Generell das „joint ven­
ture“ zu fordern, würde dem Prinzip selbst zuwider­
laufen. Andererseits muß man ebenso klar das Inter­

esse der gastgebenden Regierungen an einer möglichst 
breiten Beteiligung nationaler W irtschaftskreise an der 
Industrialisierung des Landes erkennen. Im organisa­
torischen Bereich kann wenigstens etwas getan wer­
den: Die führenden W irtschaftskreise und Organisatio­
nen des Anlagelandes sollten beim Suchen eines seriö­
sen und potenten Partners behilflich sein und durch 
ihr Verhalten auch nach dem Zustandekommen der 
Partnerschaft dem ausländischen Partner das Gefühl 
geben, daß viele unausgesprochene Bedenken zumin­
dest in ihrem Lande keine Basis haben.

In den Industrieländern fehlen genauere Informationen 
über die besonderen Bedingungen einer Zusammen­
arbeit mit Partnern aus den Entwicklungsländern in 
Gemeinschaftsfirmen. W ir benötigen eine sachliche 
Grundlage für die Beurteilung der Anlageform „joint 
venture", damit Fehler vermieden werden können. 
Für eine (vorwiegend gefühlsmäßige) Abneigung ist 
angesichts der Tendenzen in der Weltwirtschaft kein 
Platz. Das „joint ven ture“ hat zahlreiche Vorteile auf­
zuweisen, die jedenfalls sachlich geprüft werden müs­
sen. W ie oft von dieser Anlageform Gebrauch gemacht 
werden kann, wird wesentlich von der Ausgangslage 
des Investors, dem Investitionszweck und vom Vor­
handensein geeigneter Partner abhängen.

Zur Lage der deutschen Seeschiffahrt
Dieter Steinkröger, Hamburg

Die seit 1957 nahezu ununterbrochen anhaltende 
Depression auf den internationalen Seefrachten­

märkten hat auch in weiten Teilen der deutschen See­
schiffahrt zu schweren Verlusten und als deren Folge 
im weiteren Verlauf in zunehmendem Maße zu 
existenzbedrohenden finanziellen Schwierigkeiten ge­
führt. So mußten nach Angaben des Verbandes Deut­
scher Reeder innerhalb der letzten 10 Jahre 22 deut­
sche Reedereien mit einer Gesamtflotte von 55 Schiffen 
mit insgesamt 127 000 BRT ihre Zahlungen einstellen. 
Weitere 22 Reedereien mit einer Gesamtflotte von 
46 Schiffen und insgesamt 88 000 BRT wurden aus dem 
gleichen Grunde ohne großes Aufheben still liquidiert. 
Darüber hinaus ist es ein offenes Geheimnis, daß eine 
nicht gerade geringe Anzahl w eiterer deutscher Reede­
reien bisher nur mit Hilfe ihrer Hausbanken über die 
Runden gekommen ist. Zudem unterstreichen die in 
letzter Zeit erfolgten Übernahmen bisher selbständiger 
Schiffahrtsunternehmen in den Konzembereich deut­
scher Industrie- bzw. ausländischer Schiffahrtsunter­
nehmen den Ernst der Situation.

Andererseits haben die beiden deutschen Groß-Linien- 
reedereien Hapag und Norddeutscher Lloyd mitten in 
der Krise nach 30jähriger Pause erstmals für das Ge­
schäftsjahr 1960 die Zahlung von Dividenden in Höhe 
von 6®/i> auf das berechtigte Grundkapital w iederauf­
nehmen und fortsetzen können. Die dritte deutsche 
Groß-Linienreederei, die Deutsche Dampfschiffahrts­
gesellschaft „Hansa", schüttet bereits seit 1956 Divi­

denden aus; und sicherlich gibt es eine Reihe weiterer, 
nicht publizitätspflichtiger deutscher Reedereien, die 
auch unter den ungünstigen Umständen der letzten 
Jahre noch Gewinne erzielen konnten oder die zu­
mindest die allgemeine Schiffahrtskrise bisher ohne 
nennenswerte V erluste überstanden haben.

D urch S e lb s th ilfe  ü b erfo rdert?

Diese recht differenzierte wirtschaftliche Lage der 
deutschen Schiffahrtsunternehmen ha t denn auch zu 
einer teilweise scharfen Kritik an den zunehmend 
dringlicher werdenden Forderungen der deutschen 
Reederschaft nach gezielten und generellen finanziel­
len Hilfen des Staates, die über die bisherigen Maß­
nahmen zur Verbesserung der Lage der deutschen 
Schiffahrt hinausgehen, laut werden lassen. Unter Hin­
weis darauf, daß offensichtlich nur die größeren deut­
schen Reedereien rentabel arbeiten können, wird da­
bei zu einer Konzentration und damit zu einer V er­
besserung der Unternehmensstruktur der mittelständi­
schen Schiffahrt geraten, bevor sie w eitere Hilfen der 
öffentlichen Hand beansprucht. Unausgesprochen mag 
damit die Vorstellung verbunden sein, daß sich die 
Schiffahrt auf diese W eise selbst helfen könne.

Auf den ersten Blick mag dieser Gedanke zwar be­
stechend sein. Bei eingehender Überlegung zeigt sich 
jedoch, daß die eigentliche Ursache der ungünstigen 
Lage w eiter Teile der deutschen Seeschiffahrt auf 
W ettbewerbsnachteilen beruht, die in erster Linie in
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